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AMTSBLATT

der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Internet Adresse: www.vg-saale-rennsteig.de

Mitgliedsgemeinden:
Birkenhügel, Blankenstein, Blankenberg, Harra, Neundorf, Pottiga, Schlegel

Der Rückbau des 175 m Stahlbeton-Schornsteins in der
Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH & Co. KG in
Blankenstein ist fast abgeschlossen.
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AMTLICHER TEIL
Verwaltungsgemeinschaft

HAUSHALTSSATZUNG

der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
die Gemeinschaftsversammlung der VG „Saale-Rennsteig“ mit Beschluss
(§ 57 ThürKO) vom 22. Januar 2009 folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 715.200,00 Euro

und im 
Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 60.900,00 Euro

ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 0,00 v.H.

(Grundsteuer A)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 0,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 0,00 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Die Verwaltungsgemeinschaftsumlage der Gemeinden beträgt
548.615,00 Euro (113,00 Euro/Einwohner bei einer Einwohnerzahl von
4.855).
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft. 

Blankenstein, 2. März 2009
VG „Saale-Rennsteig“

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Geset-
zes über das Neue Kommunale Finanzwesen vom 19. November
2008 (GVBl. Nr. 12, S.381) unter dem Hinweis, dass der Haus-
haltsplan und seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2009 in der Zeit 

von Montag, 30. März 2009

bis Mittwoch, 15. April 2009

im Verwaltungsgebäude
der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich
ausgelegt ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21
Absatz (3) ThürKO.

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegt vom
28. Januar 2009 vor.

Gemeinde Birkenhügel
Bekanntmachung

der öffentlichen  Sitzung des Wahlausschusses 
zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 
des Gemeinderats der Gemeinde Birkenhügel

am 7. Juni 2009 

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Birkenhügel zur
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschluss-
fassung über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thü-
ringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 5. Mai 2009

um 19.30 Uhr

im Versammlungsraum im Gemeindeamt
Friedensstraße 16
07366 Birkenhügel

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlaus-
schusses öffentlich. 

Birkenhügel, den 26. März 2009

gez. Wolfgang Achtel
Wahlleiter
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Gemeinde Blankenberg 
Bekanntmachung

der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 
zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 
des Gemeinderats der Gemeinde Blankenberg 

am 7. Juni 2009 

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Blankenberg zur
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschluss-
fassung über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thü-
ringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt: 

am Dienstag, dem 5. Mai 2009

um 19.00 Uhr

im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes
Lindenstraße 16
07366 Blankenberg

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlaus-
schusses öffentlich. 

Blankenberg, den 26. März 2009

gez. Andrea Leukert
Wahlleiterin

Gemeinde Blankenstein
Bekanntmachung

der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 
zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 
des Gemeinderats der Gemeinde Blankenstein 

am 7. Juni 2009 

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Blankenberg zur
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschluss-
fassung über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thü-
ringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt: 

am Dienstag, dem 5. Mai 2009

um 19.00 Uhr

im Ratssaal des Gemeindeamtes
Lobensteiner Straße 1
07366 Blankenstein

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlaus-
schusses öffentlich. 

Blankenstein, den 26. März 2009

gez. Monika Schilling
Wahlleiterin
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Gemeinde Harra 
SATZUNG 

zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehren-
beamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die
ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen wer-
den, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Harra 

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 der
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 369), und
des § 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung
(ThürFwEntschVO) vom 21. Dezember 1993 (GVBl. 1994, S. 33),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2001
(GVBl. S. 92), hat der Gemeinderat der Gemeinde Harra nach-
stehende Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätig-
keit ehrenamtlich ausgeführt wird.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung 

(1) Der Ortsbrandmeister Harra erhält eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 80,00 Euro

Der Wehrführer des Ortsteiles Kießling erhält eine monatliche
Aufwandsentschädigung in Höhe von 55,00 Euro

(2) Nimmt der ständige Vertreter des Ortsbrandmeisters einen
Teil der Aufgaben des Vertretenen regelmäßig wahr, so erhält
er eine monatliche Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 40,00 Euro 

Nimmt der Stellvertreter des Wehrführers des Ortsteiles Kieß-
ling einen Teil der Aufgaben regelmäßig wahr, so erhält er eine
monatliche Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 25,00 Euro

(3) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den

- Jugendfeuerwehrwart 25,00 Euro

- Gerätewart 25,00 Euro

§ 3
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. November 2004 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung der Aufwandsent-
schädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen
herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der
Gemeinde Harra vom 8. November 1994 zum 31. Oktober
2004 außer Kraft.

Harra, den 10. März 2009

Weber
Bürgermeister der Gemeinde Harra

Gemeinde Harra
Bekanntmachung

der öffentlichen  Sitzung des Wahlausschusses 
zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 

des Gemeinderats der Gemeinde Harra 
am 7. Juni 2009 

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Harra zur Prü-
fung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschlussfassung
über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thüringer
Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 5. Mai 2009

um 19.30 Uhr

im Gasthof „Zum alten Schulmeister“
Schulstraße 8
07366 Harra

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlaus-
schusses öffentlich. 

Harra, den 26. März 2009

gez. Jörg Weber
Wahlleiter

Gemeinde Pottiga
Bekanntmachung

der öffentlichen  Sitzung des Wahlausschusses 
zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 

des Gemeinderats der Gemeinde Pottiga 
am 7. Juni 2009 

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Pottiga zur Prü-
fung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschlussfassung
über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thüringer
Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 5. Mai 2009

im 19.00 Uhr

im Sitzungsraum des Gemeindeamtes
Schulstraße 4
07366 Pottiga

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlaus-
schusses öffentlich. 

Pottiga, den 26. März 2009

gez. Helmut Wirth
Wahlleiter
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Gemeinde Schlegel
Bekanntmachung

der öffentlichen  Sitzung des Wahlausschusses 
zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 

des Gemeinderats der Gemeinde Schlegel 
am 7. Juni 2009 

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Schlegel zur Prü-
fung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschlussfassung
über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thüringer
Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 5. Mai 2009

um 19.30 Uhr

im Vereinshaus
Ortsstraße 83
07366 Schlegel

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlaus-
schusses öffentlich. 

Schlegel, den 26. März 2009

gez. Berno Trögel
Wahlleiter

Gemeinde Neundorf 
Bekanntmachung

der öffentlichen  Sitzung des Wahlausschusses 
zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 

des Gemeinderats der Gemeinde Neundorf 
am 7. Juni 2009 

Die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Neundorf zur
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und die Beschluss-
fassung über ihre Zulassung findet gemäß § 17 Abs. 4 des Thü-
ringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) statt:

am Dienstag, dem 5. Mai 2009

um 19.00 Uhr

im Sitzungsraum des Gemeindeamtes
Bayrische Straße 47
07356 Neundorf

Nach § 4 Abs. 6 S. 5 ThürKWG ist die Sitzung des Wahlaus-
schusses öffentlich. 

Neundorf, den 26. März 2009

gez. Manfred Jahn
Wahlleiter

Einwohnermeldeamt
Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß Thüringer Meldegesetz vom 26. Oktober 2006, veröffent-
licht im GVBl. Seite 525 (ThürMeldeG), darf die Meldebehörde
Personenauskünfte erteilen an:

1. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über ihre Mit-
glieder und deren Familienangehörige; Familienangehörige
sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern min-
derjähriger Kinder (§ 29 Abs. 1 und 2 ThürMeldeG)

2. Parteien und Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und
Abstimmungen in den sechs der Wahl vorangehenden Mona-
ten für Zwecke der Wahlwerbung (§ 32 Abs. 1 ThürMeldeG)

3. Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungs-
körperschaften sowie Presse, Rundfunk und anderen Medien
auf deren Ersuchen zum Zwecke der Ehrung von Alters- und
Ehejubiläen (§ 32 Abs. 2 ThürMeldeG)

4. Adressbuchverlage (§ 32 Abs. 4 ThürMeldeG)

Gemäß § 29 Abs. 2 Satz 3 ThürMeldeG haben Familienangehö-
rige von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft angehören, das Recht, der Weitergabe
ihrer persönlichen Daten an die Religionsgesellschaft zu wider-
sprechen.

Dieser Widerspruch gilt nicht, wenn die Daten für Zwecke des
Steuererhebungsrechts benötigt werden.

Desgleichen besteht nach § 32 Abs. 4 ThürMeldeG für alle Betrof-
fenen ein Widerspruchsrecht zur Übermittlung ihrer persönlichen
Daten an die unter Punkt 2 bis 4 genannten Institutionen.

Die Widersprüche sind ohne Angaben von Gründen schriftlich bei
der

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
07366 Blankenstein

oder zur Niederschrift bei der zuständigen Meldestelle einzulegen.
Formulare sind bei der Meldestelle bzw. im Internet unter
www.vg-saale-rennsteig.de erhältlich.

Widersprüche, die bereits bei der Anmeldung auf dem Beiblatt
zum Meldeschein geltend gemacht wurden, behalten ihre Gültig-
keit.

Blankenstein, 19. März 2009

Peter
Einwohnermeldeamt

ENDE
AMTLICHER TEIL
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NICHTAMTLICHER TEIL

Informationenaus den Ämtern

Haushaltssatzungen 2009

Die Gemeinde Birkenhügel hat am 24. Februar 2009 die Haus-
haltssatzung 2009 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 335.300,00 Euro
Vermögenshaushalt i.H.v. 203.200,00 Euro

beschlossen.

Die Gemeinde Pottiga hat am 6. März 2009 die Haushaltssatzung
2009 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 370.600,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 561.700,00 Euro

beschlossen.

Die Gemeinde Harra hat am 17. März 2009 die Haushaltssatzung
2009 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 850.300,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 298.400,00 Euro

beschlossen

Die Gemeinde Blankenstein hat am 18. März 2009 die Haus-
haltssatzung 2009 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 973.700,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 232.100,00 Euro

beschlossen.

Kommunale Wohnungen

In der Gemeinde Pottiga stehen folgende kommunale Wohnun-
gen zur Vermietung frei:

POTTIGA
- Schulstraße 4

Obergeschoss links, 76,90 m2 Wohnfläche

- Schulstraße 4
Dachgeschoss rechts, 58,00 m2 Wohnfläche

In der Gemeinde Blankenberg steht folgende kommunale Woh-
nung zur Vermietung frei:

BLANKENBERG
- Lindenstraße 16 a

ab 01.06.2009 
Dachgeschoss rechts, 51,20 m2 Wohnfläche

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.

Räumlichkeiten
zum Betreiben eines Ladengeschäftes

in der Gemeinde Harra

In der Gemeinde Harra stehen im Gebäude Anger 5 im EG ab
sofort freie Räumlichkeiten zur Verfügung, welche zum Betreiben
eines Ladengeschäftes geeignet wären.

Im gleichen Gebäude stehen im OG Büroräume zur Nutzung frei.

Dazu gehörige sanitäre Einrichtung ist ebenfalls vorhanden.

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.

Bauplätze

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

Hauptamt
Beschlüsse der Gemeinden:

Harra

B-Nr. 241-44/08 Schließung Protokolls der öffentlichen GR-
Sitzung vom 14. Oktober 2008

B-Nr. 242-45/08 Außerplanmäßige Ausgaben
B-Nr. 243-46/08 Überplanmäßige Ausgaben Haushaltsstelle

46499.71200
B-Nr. 244-47/08 Überplanmäßige Ausgaben Haushaltsstelle

34000.58600
B-Nr. 245-48/08 Umbau Heizung Bauteil C – ehemalige

Schule
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Information aller Fischhalter 
zur neuen Fischseuchenverordnung

Mit Inkrafttreten der Fischseuchenverordnung vom 24. November
2008 (BGBl. I S. 2315) ergeben sich für Fischhalter Konsequen-
zen hinsichtlich der Umsetzung dieser Verordnung, über die im
Folgenden informiert werden soll.

Die Aquakultur ist ein bedeutender Wirtschaftszweig der welt-
weiten Nahrungsgüterproduktion.

Die Fischseuchenverordnung dient der Bekämpfung von Seuchen,
die bei Fischen auftreten und ist auch die Rechtsgrundlage für die
Bekämpfung von Erkrankungen der Krebse und Weichtiere.

Diese Verordnung ist nicht nur von wirtschaftlichem Interesse für
die Fischwirtschaft, sondern ist auch angewandter Tierschutz für
die in diesen Betrieben gehaltenen Tierarten.

Bedingt durch die Haltungsform der Fische ist eine Verschlep-
pung von Erregern und Parasiten durch das Wasser leichter und
schneller möglich als sonst bei Tieren. 

Um im Falle eines Seuchenausbruches schnell die erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz für unverseuchte oder gefährdete Betrie-
be ergreifen zu können, muss die zuständige Behörde Kenntnis
von den Aquakulturen in ihrem Zuständigkeitsbereich haben.

Ordnungsamt

Blankenberg

B-Nr. 178-23/09 Schließung Protokoll der öffentlichen GR-
Sitzung vom 29. Januar 2009

B-Nr. 179-24/09 Haushaltssatzung 2009
B-Nr. 180-25/09 Finanzplan und Investitionsprogramm 2008

bis 2012
B-Nr. 181-26/09 Vergabe Fußbodenbau

Erweiterung Kindertagesstätte
B-Nr. 182-27/09 Vergabe Sanierung Sanitär/Heizung 

Erweiterung Kindertagesstätte
B-Nr. 183-28/09 Vergabe Ausstattung 

Erweiterung Kindertagesstätte
B-Nr. 184-29/09 Beschlussfassung zur Festlegung des Bei-

trages für Krippenkinder
B-Nr. 188-33/09 Berufung des Wahlleiters und des Stell-

vertreters für die Kommunalwahl am 7. Juni
2009

Neundorf

B-Nr. 222-21/09 Berufung des Wahlleiters und des Stell-
vertreters für die Kommunalwahl am 7. Juni
2009

Schlegel

B-Nr. 173-20/09 Schließung des Protokolls der öffentlichen
GR-Sitzung vom 21. Januar 2009

B-Nr. 174-21/09 Berufung des Wahlleiters und des Stell-
vertreters für die Kommunalwahl am 7. Juni
2009

B-Nr. 175-22/09 Vergabe Los 1 
Straßenbau OD Schlegel – Seibis
3. Bauabschnitt

B-Nr. 176-23/09 Vergabe Los 2
Straßenbeleuchtung OD Schlegel
3. Bauabschnitt

B-Nr. 177-24/09 Umschuldung Darlehen Nr. 6707008527
zum 15. März 2009 wegen Ende Zins-
bindungsfrist

Blankenstein

B-Nr. 315-01/09 Schließung Protokoll der öffentlichen GR-
Sitzung vom 20. November 2009

B-Nr. 316-02/09 Bildung von Haushaltsresten 2008
B-Nr. 317-03/09 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2008
B-Nr. 318-04/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2001
B-Nr. 319-05/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2002
B-Nr. 320-06/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2003
B-Nr. 321-07/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2004
B-Nr. 322-08/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2005
B-Nr. 323-09/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2006
B-Nr. 324-10/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2007
B-Nr. 325-11/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2001
B-Nr. 326-12/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2002
B-Nr. 327-13/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2003
B-Nr. 328-14/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2004
B-Nr. 329-15/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2005
B-Nr. 330-16/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2006
B-Nr. 331-17/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2007
B-Nr. 332-18/09 Berufung des Wahlleiters und des Stell-

vertreters für die Kommunalwahl am 7. Juni
2009

Birkenhügel

B-Nr. 140-01/09 Schließung Protokoll der öffentlichen GR-
Sitzung vom 12. Dezember 2008

B-Nr. 141-02/09 Abgang von Haushaltsresten 2008
B-Nr. 142-03/09 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2008
B-Nr. 143-04/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2001
B-Nr. 144-05/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2002
B-Nr. 145-06/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2003
B-Nr. 146-07/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2004
B-Nr. 147-08/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2005
B-Nr. 148-09/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2006
B-Nr. 149-10/09 Feststellung der Jahresrechnung für 2007
B-Nr. 150-11/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2001
B-Nr. 151-12/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2002
B-Nr. 152-13/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2003
B-Nr. 153-14/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2004
B-Nr. 154-15/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2005
B-Nr. 155-16/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2006
B-Nr. 156-17/09 Entlastung des Bürgermeisters für 2007
B-Nr. 157-18/09 Haushaltssatzung 2009
B-Nr. 158-19/09 Finanzplan und Investitionsprogramm 2008

bis 2012
B-Nr. 159-20/09 Vergabe der Planungsleistungen zur DE-

Maßnahme Straßenbau „Unterer Weg“
B-Nr. 160-21/09 Vergabe der Planungsleistungen zur DE-

Maßnahme Straßenbau „Oberer Weg“
B-Nr. 161-22/09 Berufung des Wahlleiters und des Stell-

vertreters für die Kommunalwahl am 7. Juni
2009

B-Nr. 162-23/09 Gestaltung der „Grünen Wiese“
B-Nr. 163-24/09 Friedhofsatzung der Gemeinde Birkenhügel
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Im Unterschied zur außer Kraft getretenen Fischseuchenverord-
nung aus dem Jahr 2005 schreibt die neue Fischseuchenverord-
nung nunmehr vor, dass jeder, der einen Aquakulturbetrieb
unterhält, diesen bei Beginn der Tätigkeit bei der zuständigen
Behörde anzuzeigen hat. 

Aquakulturbetriebe unterliegen nunmehr der Geneh-
migungs- bzw. Registrierungspflicht durch die zuständige
Behörde.

Von der Anzeigepflicht und damit von der Genehmigung
bzw. Registrierung ausgenommen sind lediglich folgende
Aquakulturen:

- Fische, die ausschließlich nicht gewerblich zu Zierzwecken in
Aquarien gehalten werden

- wildlebende Fische, die zur unmittelbaren Verwendung als
Lebensmittel gefangen oder geerntet werden

- Fische, die gewerblich zu Zierzwecken in Zoofachgeschäften,
Betrieben des Einzelhandels oder des Großhandels oder
gewerblich betriebenen Aquarien sowie zu Zierzwecken nicht
gewerblich in Gartenteichen gehalten werden, unterliegen nur
dann nicht der Anzeigepflicht

- wenn keine direkte Verbindung des Wassers dieser Hal-
tungen zu natürlichen Gewässern besteht oder

- eine eigene Abwasseraufbereitungsanlage vorhanden ist,
die das Risiko der Übertragung von Seuchenerregern in
natürliche Gewässer dem Stand der Technik entsprechend
vermeidet.

Anzeigepflichtig nach der neuen Fischseuchenverordnung
sind auf jeden Fall auch

- Angelteiche und

- Hobby-Betriebe, die Fische ausschließlich zum eigenen Ver-
zehr halten.

Auf Grundlage der §§ 3 und 6 der Fischseuchenverordnung wer-
den alle Aquakulturbetriebe des Saale-Orla-Kreises, die ihrer
Anzeigepflicht bisher noch nicht nachgekommen sind, aufgefor-
dert, diese Anzeige spätestens bis zum 29. Mai 2009 an folgende
Adresse zu schicken:

- Landratsamt Saale-Orla-Kreis
Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Oschitzer Straße 4
07907 Schleiz

Nach Eingang der Anzeige werden an den Absender Fragebögen
zur Erfassung der Lage und Größe der Anlage, der Teichzahl, der
Wasserversorgung, der Zuflussmenge und der gehaltenen Fisch-
arten sowie deren Verwendung verschickt, so dass in der form-
losen Anzeige auf diese Detailangaben verzichtet werden kann.

Im Auftrag

Dr. Dietzel
Amtstierarzt
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01.04. Erich Bauer zum 85. Geburtstag
05.04. Uwe Gottschalk zum 65. Geburtstag
07.04. Max Wietzel zum 70. Geburtstag
08.04. Wilfried Geisser zum 75. Geburtstag
08.04. Annette Strößner zum 70. Geburtstag
13.04. Hubertus Neumann zum 65. Geburtstag
17.04. Liselotte Rostalski zum 70. Geburtstag

.+'-/!-&%!*-
03.04. Margot Schmidt zum 75. Geburtstag
07.04. Christa Ambrecht zum 70. Geburtstag
09.04. Gottfried Drescher zum 85. Geburtstag

0'$$'1
20.04. Lothar Heubner zum 65. Geburtstag
21.04. Ruth Czichy zum 80. Geburtstag

2*!3+*-(
27.04. Helga Eisel zum 70. Geburtstag

4!#-56$7
13.04. Heinz Feigel zum 80. Geburtstag
29.04. Gisela Horn zum 80. Geburtstag
30.04. Hartmut Vödisch zum 70. Geburtstag

86%%*('
04.04. Rita Horn zum 65. Geburtstag
08.04. Edda Weigl zum 70. Geburtstag

9:;+!(!+
09.04. Helga Spörl zum 70. Geburtstag
27.04. Hildegard Funk zum 94. Geburtstag

9!*"*&
03.04. Alfred Neubauer zum 80. Geburtstag
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Die nächste Ausgabe des

BC 91D1E-=!*(!$&F
erscheint am 30.04.2009.

Redaktionsschluss ist der 21.04.2009.
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Das Bauamt berichtet
Gemeinde Harra

Grundhafter Ausbau 
der Ortsdurchfahrt Kießling

Am 19. März 2009 fand unter Anwesenheit von Verantwortlichen
des ZV WALO, Gemeinde Harra, Baufirma Schifer, Telekom,
LRA SOK Fachbereich Tiefbau, Bauamt VG und dem zustän-
digen Ingenieurbüro die Bauanlaufberatung zum Ausbau der Orts-
durchfahrt Kießling statt.

Im Ergebnis der Beratungen wurden folgende Festlegungen
getroffen: Der ZV WALO beginnt mit der Erneuerung der Trink-
wasserleitung am 6. April 2009 am Grundstück Ortsstraße 23
(Grießbach) und wird sich in drei bis vier Wochen in drei Bau-
abschnitten bis zum Bauanfang am Abzweig Rennsteig vorge-
arbeitet haben. Im unmittelbaren Anschluss (Ende April/Anfang
Mai) wird die Fa. Schifer mit den Bauarbeiten beginnen.

Zu diesem Zeitpunkt wird die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in
Kraft treten. Eine Durchfahrt ist dann nicht mehr möglich und die
Erreichbarkeit der Grundstücke ist eingeschränkt. 

Wir bitten die betroffenen Anlieger um Beachtung folgender
Hinweise:

1. Besprechen Sie bitte mit den Verkaufswagenfahrern die
Standorte zum Verkauf der Waren (z.B. am Bauende Anwesen
Hartmann oder Bauanfang Einfahrt Am Suhl).

2. Parkmöglichkeiten bestehen an der Feldscheune/Container-
platz und am Bauende am Straßenrand (Bitte Lkw-Durchfahrt
gewährleisten!).

3. Mülltonnen, Blaue Tonne, Gelbe Säcke müssen an erreich-
baren Stellen für die Entsorgungsfirma Nähe Bauanfang und
Bauende abgestellt werden. Bitte kennzeichnen Sie dazu Ihre
Behälter, um Verwechslungen vorzubeugen. 

Wer nicht in der Lage ist, seine Behälter selbst zu transportieren,
beauftragt bitte die Mitarbeiter der Baufirma Schifer. Die Firma
ist verpflichtet, die Transporte bei Bedarf zu übernehmen. 

Geburten
Blankenberg
24.02.2009 Pepe Brandt

Harra
03.03.2009 Joel Krawczyk

Kießling
21.02.2009 Paula Wurg

Neundorf
26.02.2009 Paul Urban

Die Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“ gratulierthiermit recht herzlich zur Geburt der neuen Erdenbürger.
Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt eingehenden
Mitteilungen über Geburten hier veröffentlicht werden, sofern die Eltern der
Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen haben.

Sterbefälle
Blankenberg
28.02.2009 Gerhard Drößiger im Alter von 79 Jahren

Blankenstein
02.03.2009 Helga Puff, geb. Dick im Alter von 71 Jahren
09.03.2009 Heinz Sahm im Alter von 77 Jahren

Harra
27.02.2009 Ernst Plank im Alter von 56 Jahren

Neundorf
20.02.2009 Kurt Weise im Alter von 73 Jahren

Nachrichtenaus der Meldestelle

Impressum:
Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28
Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de
Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.
Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.
Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.
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III. Bauabschnitt Ortsdurchfahrt Schlegel-Seibis
(ehemalige Kreisstraße)

Der Termin für die regelmäßig stattfindenden Bauberatungen
steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben. Dort
können Fragen und Hinweise der Anlieger vorgebracht und ge-
regelt werden.

Am 19. März 2009 fand die Bauanlaufberatung zum grundhaften
Ausbau des III. Bauabschnittes der ehemaligen Kreisstraße vom
Dorfplatz bis Abzweig Südring statt. 

Anwesend waren Mitarbeiter des ZV WALO, E-ON Thüringen,
Baufirma STRABAG, VG Bauamt, Ingenieurbüro und Bürger-
meister K. Singer.

Die Baumaßnahme wird am 30. März 2009 beginnen. Während
der Baumaßnahme wird es zu erheblichen Beeinträchtigungen für
die Anlieger kommen. 

Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis und um Beachtung
nachfolgender Hinweise:

1. Besprechen Sie mit Verkaufswagenfahrern, Getränkehandel
usw. die Möglichkeit des Einkaufs bzw. neue Standorte
während der Baumaßnahme.

2. Parkmöglichkeiten bestehen am Bauende am Vereinshaus
bzw. an geeigneten Stellen im Ortsbereich. 

Bitte beachten Sie die Durchfahrtsbreiten und Kurvenradien
großer Fahrzeuge wie Busse und Lkw, um Beeinträchtigungen
durch parkende Fahrzeuge zu vermeiden.

3. Mülltonnen, Blaue Tonne, Gelbe Säcke müssen an erreich-
baren Stellen für die Entsorgungsfirma Nähe Bauanfang und
Bauende abgestellt werden. Bitte kennzeichnen Sie dazu Ihre
Behälter, um Verwechslungen vorzubeugen. 

Wer nicht in der Lage ist, seine Behälter selbst zu transportieren,
beauftragt bitte die Mitarbeiter der Baufirma STRABAG. Die
Firma ist verpflichtet, die Transporte bei Bedarf zu übernehmen.

Der Termin für regelmäßig stattfindende Bauberatungen ist
jeweils dienstags 14.00 Uhr auf der Baustelle. Zu diesen Baubera-
tungen können Fragen und Hinweise der Anlieger vorgebracht
und geregelt werden.

,!-.$/0.*01$+/)#$2!#/!
Veranstaltungstipps

April 2009

Mittwoch, 1. April 2009
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für jedermann
Schießanlage Blintendorf

Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff

Briefmarkenfreunde Naila e.V. OG Blankenstein
19.00 Uhr Gruppenabend in Blankenstein

Gaststätte „Rennsteig“

Dienstag, 7. April 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 8. April 2009
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für jedermann
Schießanlage Blintendorf

Freitag, 10. April 2009
Karfreitagwanderung mit dem FWV Schlegel

Samstag, 11. April 2009
FWV Seibis

14.00 Uhr Ostereiersuchen am Bienenhaus in Seibis
Groß und klein sind herzlich eingeladen!

Sonntag, 12. April 2009
Heimatmuseum Harra e.V.

14.00 Uhr Museumseröffnung und Osterausstellung
Ausstellung: Osterbrunnen
Kreativwerkstatt: Osterbasteleien

Montag, 13. April 2009
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg

13.00 Uhr Ostermontagswanderung

Dienstag, 14. April 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Di-So, 14.-19. April 2009
Rennsteig-Etappenläufe
von Blankenstein nach Hörschel

Mittwoch, 15. April 2009
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für jedermann
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 18. April 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

10.00 Uhr Vereinsvergleichsschießen
für ansässige Vereine (bis 15.00 Uhr)
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Veranstaltungshinweise
Dienstag, 21. April 2009

Rennsteigschützen Blankenstein e.V.
18.00 Uhr Trainingsschießen für jedermann

Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr) 

Mittwoch, 22. April 2009
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für jedermann
Schießanlage Blintendorf

Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff

Samstag, 25. April 2009
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

14.00 Uhr Trainingsschießen mit Langwaffe für jedermann
Schießanlage Lichtenberg

Dienstag, 28. April 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 29. April 2009
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für jedermann
Schießanlage Blintendorf

Briefmarkenfreunde Naila e.V. OG Blankenstein
19.00 Uhr Gruppenabend in Blankenstein

Gaststätte Rennsteig

Maibaumaufstellungen

Donnerstag, 30. April 2009

Blankenstein
Selbitzplatz

16.30 Uhr gastronomische Versorgung 
durch die FFw Blankenstein

17.00 Uhr Programm des Kindergartens Blankenstein  
17.30 Uhr Maibaumaufstellen
18.00 Uhr Fackelumzug 

- Spezialitäten vom Grill
- Hausgeschlachtetes
- Musikalische Umrahmung mit „DJ Winter“

Blankenberg
Haus der Vereine   

18.00 Uhr mit gastronomischer Versorgung 
durch die FFw Blankenberg

Harra
Feuerwehrgerätehaus

18.00 Uhr gastronomische Versorgung 
durch die FFw Harra

Kießling
Feuerwehrgerätehaus

18.00 Uhr gastronomische Versorgung 
durch die FFw Kießling

Neundorf
am Saal

18.00 Uhr gastronomische Versorgung 
durch die FFw Neundorf

20.30 Uhr Fackelumzug mit anschließendem Maifeuer

Pottiga
Marktplatz

18.30 Uhr Maibaumaufstellen
anschließend Fackelumzug und Lagerfeuer

gastronomische Versorgung durch die FFw Pottiga
gemütliches Beisammensein am Feuerwehrhaus

Seibis
Feuerwehrgerätehaus

18.30 Uhr gastronomische Versorgung 
durch die FFw Schlegel

Schlegel
Feuerwehrgerätehaus

19.00 Uhr gastronomische Versorgung durch die FFw Seibis

Birkenhügel
Flurweg (Nähe Autohau Bauer)

18.00 Uhr Maifeuer
gastronomische Versorgung 
durch die FFw Birkenhügel

Öffnungszeiten

Touristik-Information Blankenstein
am Selbitzplatz

Monat April

Montag - Freitag
12.00 Uhr bis 17.00 Uhr

zusätzlich an den Wochenenden

11./12. April
25./26. April 

12.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Monat Mai

Montag - Freitag
12.00 Uhr bis 17.00 Uhr

zusätzlich an den Wochenenden

09./10. Mai
23./24. Mai

12.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Kulturbrauhaus (KUBRA) 
Bad Lobenstein

Samstag, 11. April 2009
Oster-Kubra
Echte Egelkräuter Events

Balzclub mit Claude Stafferi (Zürich)
DJane Saha (Innsbruck)
Wacker & Zittrich
Tyrolboys (Salzburg)

Hasenhalle Caravan

 !"#$%&'&!()&*+,"",
Veranstaltungskalender 

April 2009

Samstag, 28. März 2009
15.00 Uhr Bastelnachmittag im CVJM

Sonntag, 29. März 2009
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Montag, 30. März 2009
14.30 Uhr Seniorenkreis in Harra

Dienstag, 31. März 2009
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht

Mittwoch, 1. April 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe
16.15 Uhr Konfirmandenprüfung

Freitag, 3. April 2009
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Erwachsene

Turnhalle Harra
20.00 Uhr Stammtisch

Gaststätte „Zum Rondell“ Birkenhügel

Sonntag, 5. April 2009
09.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Karfreitag, 10. April 2009
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra
14.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Blankenstein

Ostersonntag, 12. April 2009
08.00 Uhr Predigtgottesdienst in Blankenstein
09.30 Uhr Taufgottesdienst in Harra

Ostermontag, 13. April 2009
09.30 Uhr Familiengottesdienst in Harra

Sonntag, 19. April 2009
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Dienstag, 21. April 2009
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht
Mittwoch, 22. April 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe

Donnerstag, 23. April 2009
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids

Freitag, 24. April 2009
18.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Teens

Samstag, 25. April 2009
13.00 Uhr Erleben, wie Gott uns mit Speisen aus der Natur

versorgt. Wanderung und Sammeln essbarer Wild-
gewächse. Start am Pfarrhaus

17.30 Uhr Gemeindeabend am Pfarrhaus

Sonntag, 26. April 2009
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Montag, 27. April 2009
14.30 Uhr Seniorenkreis in Harra

Dienstag, 28. April 2009
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht

Mittwoch, 29. April 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe

Freitag, 1. Mai 2009
08.30 Uhr Gemeindewandertag

Start in Ziegenrück – Fernmühle
13.30 Uhr Bowling für Mitarbeiter und Mitwanderer

Gaststätte „Zur Fernmühle“
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Die Grundschule am Rennsteig in Blankenstein 
dankt ihren Sponsoren

Die Schüler und Lehrer der Grundschule „Am Rennsteig“ in Blan-
kenstein bedanken sich bei allen Sponsoren für ihre größzügige
Spende bei unserer SPORT-SPONSORING-AKTION 2008.

Mit Begeisterung spielen und trainieren unsere Schüler mit den
neuen Sportgeräten.

I. Steinbach

Grabmale und Naturgrabfelsen sowie Aufarbeitungvorhandener Grabsteine und Anfertigung von Zweitschriften.

STEINMETZ- Ulrich Zeißig -

07929 WERNSDORF · Tel. 03 66 47/2 20 34Beratung und Verkauf Mo - Fr durchgehend!Gerne auch persönliche Terminvereinbarungen!

GedenksteineKriegerdenkmaleSchrifttafeln


